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Steuerberater
Jens Krall

von Euprax
Quelle: Euprax, Urheber: Oliver Rehbinder

Steuerrecht. Wenn die Selbstnutzung
objektiv unmöglich oder aus objektiven
Gründen unzumutbar ist, bleibt die
erbschaftsteuerrechtliche Begünstigung des
Familienheims bestehen.

BFH, Urteil vom 1. Dezember 2021,
Az. II R 1/21

Nein zur Erbschaftsteuer, wenn
Selbstnutzung unmöglich ist
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DER FALL

Der Ehemann der Klägerin verstarb 2017.
Zum Nachlass gehörte ein Einfamilien-
haus, das von der Witwe zu eigenen
Wohnzwecken genutzt wurde. Sie bean-
spruchte deshalb die Steuerfreistellung
des Familienheims von der Erbschaft-
steuer. Anfang 2018 erwarb sie im selben
Ort eine noch nicht fertiggestellte Eigen-
tumswohnung. Ende 2018 veräußerte sie
das Einfamilienhaus und meldete sich im
April 2019 in die Eigentumswohnung um.
Das Finanzamt hob daraufhin die Steuer-
befreiung für das Familienheim wegen
Aufgabe der Selbstnutzung innerhalb des

Zehnjahreszeitraums auf und forderte
Erbschaftsteuer von der Frau nach.
Hiergegen wandte sie sich und machte
geltend, dass sie das Haus wegen einer
depressiven Erkrankung, die sich nach
dem Tod ihres Ehemanns durch die
Umgebung des ehemals gemeinsam
bewohnten Hauses verschlechtert habe,
auf ärztlichen Rat verlassen habe. Nach
einer ärztlichen Stellungnahme vom
September 2019 lasse die Umgebung des
ehemals gemeinsam bewohnten Hauses
psychische Folgeschäden erwarten.
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DIE FOLGEN

Der Bundesfinanzhof ließ die Klage zwar
zur Revision zu, vermochte jedoch keine
finale Entscheidung zu treffen. Immerhin
stellte das Gericht zugunsten der Klägerin
fest, dass gesundheitliche Beeinträchti-
gungen zwingende Gründe darstellen
können, die an der Steuerbefreiung des
Familienheims nichts ändern, wenn sie
einemErwerber eine selbstständigeHaus-
haltsführung in eben diesem Familien-

heimunzumutbarmachen. Es reicht aller-
dings nicht aus, wenn sich ein Erwerber
nur aufgrund persönlicher oder wirt-
schaftlicher Zweckmäßigkeitserwägun-
gen an der Selbstnutzung gehindert fühlt.
Ob die Klägerin wegen einer depressiven
Erkrankung an der Selbstnutzung aus
zwingenden Gründen gehindert war, ist
noch zu klären undmittels ärztlichenGut-
achtens nachzuweisen.
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WAS IST ZU TUN?

Die erbschaftsteuerrechtliche Begünsti-
gung des Familienheims soll nach dem
Willen des Gesetzgebers das Familien-
gebrauchsvermögen erhalten und den
gemeinsamen familiären Lebensraum
schützen. Die Steuerbefreiungsvorschrift
ist daher eng auszulegen. Ändern sich
innerhalb von zehn Jahren nach Vermö-
gensübertrag die persönlichen Lebens-
verhältnisse, bedarf es zwingender Grün-

de, die eineweitere Selbstnutzung zu eige-
nen Wohnzwecken unmöglich machen.
Hierzu können auch gesundheitliche
Gründe gehören. Diese sollten allerdings
mittels ärztlichen Gutachtens belegt und
nachgewiesen werden. Andernfalls ist das
zuvor freigestellte Familienheim nachzu-
versteuern. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Ingo Kolms

von W.I.R. Wanderer
und Partner

Urheber: Dennis Greinert, Welcome Monday

Nachbarrecht. Es gibt keine Grenzwerte
für Reflexionen einer Photovoltaikanlage.
Nachbarn haben nur bei einer wesentlichen
Beeinträchtigung Unterlassungs- oder
Beseitigungsansprüche.

OLG Braunschweig, Urteil vom 14. Juli 2022,
Az. 8 U 166/21

Nachbarn müssen blendende
Photovoltaikanlage dulden
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DER FALL

Auf demHausdach eines Nachbarn befin-
det sich eine Photovoltaikanlage, die in
Richtung des Wohnhauses eines der
umliegenden Grundstückseigentümer
ausgerichtet ist. Der Grundstückseigen-
tümer fühlt sich durch die Reflexion der
Sonneneinstrahlung auf die Paneele

unzumutbar geblendet. Er meint, die
Grenzwerte für solche Reflexionen seien
überschritten, und verlangt, dass sie
beseitigt werden. Das Landgericht Göttin-
gen holte ein Sachverständigengutachten
ein und wies die Klage anschließend ab.
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DIE FOLGEN

Der Eigentümer ging in Berufung, blieb
damit aber erfolglos. Das OLG stellte
zunächst klar, dass Reflexionen der Son-
neneinstrahlung einer Photovoltaikanlage
grundsätzlich und auch im zu beurteilen-
den Fall eine Beeinträchtigung des Eigen-
tums darstellen. Ein Unterlassungs- und
Beseitigungsanspruch besteht jedoch nur,
wenn es sich um eine wesentliche Beein-
trächtigunghandelt. Für die Frage, ob eine
Beeinträchtigungwesentlich ist, kommt es
auf das Empfinden eines „verständigen
durchschnittlichen Benutzers“ des beein-
trächtigten Grundstücks an (BGH, Az. V
ZR 169/04). Verbindliche Richtwerte für
Reflexionen durch Sonneneinstrahlung
existieren hingegen nicht. Nach einer

Empfehlung der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft für Immissionsschutz (LAI)
soll eine erhebliche Belästigung vorliegen,
wenneineBlendwirkungübermindestens
30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro
Kalenderjahr entsteht. Diese Empfehlung
gilt zwar für Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen, die in der
Regel mehrere Hektar umfassen. Sie kann
aber, so das OLG, als Entscheidungshilfe
herangezogen werden. Nach dem Ergeb-
nis des Sachverständigengutachtens wirk-
ten die Reflexionen nur an 60 Tagen im
Jahr und insgesamt unter 20 Stunden pro
Jahr auf den Wohnraum des Klägers ein.
Die Beeinträchtigung war daher nicht
wesentlich.
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WAS IST ZU TUN?

In Zeiten, in denen sich Energiekosten
stetig verteuern, steigt die Nachfrage nach
Photovoltaikanlagen zunehmend. Einige
Bundesländer, darunter etwa Berlin,
sehen zudem eine Verpflichtung zur
Errichtung von Photovoltaikanlagen vor.
Zwar gelten derzeit keine festen Grenz-
werte für das Blendverhalten solcher
Anlagen. Dennoch können sich Ansprü-
che der Nachbarn ergeben, wenn diese

bei Sonneneinstrahlung unzumutbar
geblendet werden. Das ist im Einzelfall
unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände zu überprüfen. Wenn die
Blendwirkungen im betreffenden Wohn-
gebiet ortsüblich sind, kann jedoch
auch eine Duldungspflicht derartiger
Reflexionen bestehen, hatte dasOLGDüs-
seldorf (Az. I-9 U 35/17) im Juli 2017
geurteilt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Philipp Eckert

von O&P Oberthür &
Partner

Urheber: Frank Peters

Öffentliches Recht. Die Zulässigkeit einer
sogenannten Hinterlandbebauung im
unbeplanten Innenbereich hängt allein
davon ab, ob das Vorhaben sich seinem
Standort nach einfügt.

VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 19. August 2021,
Az. 2 A 79/20

Hinterlandbebauung hat sich an
Nachbarhäusern zu orientieren

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Kläger begehren einen positiven Bau-
vorbescheid für die Errichtung eines Ein-
familienhauses in rückwärtiger Lage. Das
Grundstück, auf dem das Vorhaben reali-
siert werden soll, befindet sich im unbe-
planten Innenbereich und ist bereits im
vorderen, straßenseitigen Bereich mit
einem Einfamilienhaus bebaut. In der
Nachbarschaft ist jeweils nur ein Gebäude

pro Grundstück vorhanden, welches dort
entweder im vorderen oder im rückwärti-
gen Bereich steht. Die Behörde lehnt den
Bauvorbescheid ab und begründet das
damit, dass sich das Vorhaben nicht in die
Eigenart der näheren Umgebung einfüge.
Denn dort sei eine einreihige Bebauung
vorzufinden, und das Vorhaben sollte in
zweiter Reihe errichtet werden.
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DIE FOLGEN

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat die
Behörde verpflichtet, den Klägern den
beantragten positiven Bauvorbescheid für
den Neubau des Einfamilienhauses zu
erteilen.DasVorhaben fügt sich insbeson-
dere auch in Bezug auf die Grundstücks-
fläche ein, die überbautwerden soll. Dafür
kommt es darauf an, ob das Gebäude sei-
nen Standort auf dem Baugrundstück in
einem Bereich haben soll, der nach dem
Rahmen, den die Standorte der Gebäude
in der Umgebung vorgeben, bebaubar ist.
Als Vorbild für das Vorhaben stellen sich

die rückwärtig gelegenen Nachbar-
gebäude dar, an deren Bebauungstiefe
sich die Klägermit ihremVorhaben orien-
tiert haben. Die Auffassung der Behörde,
dass rückwärtige Gebäude deshalb keine
Vorbilder sein können, weil sie selbst
wegen der fehlenden Bebauung im vorde-
ren straßenseitigen Bereich nicht in zwei-
ter Reihe liegen, ist unzutreffend. Denn
auf die Zahl der Baureihen stellt die Rege-
lung des § 34 Abs. 1 BauGB nicht ab, wie
auch das OVG Schleswig bereits entschie-
den hat (Az. 1 L 50/99).
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WAS IST ZU TUN?

Für Bauherren bedeutet die Entscheidung
des Schleswig-Holsteinischen Verwal-
tungsgerichts, dass bei Grundstücken, die
im unbeplanten Innenbereich gelegen
sind, durchaus auch mehrere Gebäude
auf einem Grundstück errichtet werden
können. Das gilt auch, wenn auf den
Grundstücken in der näheren Umgebung
nur jeweils ein Gebäude vorhanden ist.
Dabei bildet nur derjenige Bereich die
nähere Umgebung, auf den sich die rück-
wärtige Bebauung auswirkt. In diesem

gezogenen Rahmen ist allein maßgeblich,
ob in vergleichbarer Entfernung von der
Straße, durch die das Baugrundstück
erschlossen werden soll, bereits Gebäude
vorhanden sind, die als Vorbilder in
Betracht zu ziehen und nicht als
Fremdkörper anzusehen sind. Um zu
klären, ob das Vorhaben bauplanungs-
rechtlich zulässig ist, ist es sinnvoll, wenn
Bauherren eine Bauvoranfrage ein-
reichen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt Dr. Hans-
Christian Hauck von
Hauck Schuchardt

Quelle: Hauck Schuchardt

Gewerberaummietrecht. Ist ein Ladenlokal
für Damenbekleidung stark von Kakerlaken
befallen, ist dies ein erheblicher Mangel und
rechtfertigt eine Mietminderung von
mindestens 30%.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 21. Juni 2022,
Az. 9 U 112/19

Massiver Ungezieferbefall
berechtigt zur Mietminderung
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DER FALL

Der Vermieter eines Ladenlokals betrieb
aufgrund von Mietrückständen eine Räu-
mungs- und Herausgabeklage gegen den
Mieter, der in den Räumen Damenbeklei-
dung verkaufte. Der Vermieter hatte das
Mietverhältnis aufgrund eines Zahlungs-
verzugs fristlos gekündigt. Der Mieter
zahlte nur eine geminderte Miete, weil
seine Verkaufsräume seit Beginn des
Mietverhältnisses von Kakerlaken befal-

len waren. Er hatte seinen Vermieter über
den Ungezieferbefall informiert; dieser
bot Schaben-Gel zur Bekämpfung an. Die
Anwendung brachte aber nicht den
gewünschten Erfolg, und der Mieter wies
wiederholt auf den Befall hin. Das Land-
gericht verurteilte den Mieter zur Räu-
mung und Herausgabe der Flächen. Die-
ser ging in Berufung.
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DIE FOLGEN

Vor dem OLG Karlsruhe war der Mieter
erfolgreich. Das Gericht wies die Klage ab,
denn es sah keinen Mietrückstand, der
eine Kündigung rechtfertigenwürde. Viel-
mehr ist durch den Ungezieferbefall die
Mietfläche in einem mangelhaften
Zustand, was eine Mietminderung von
mindestens 30% rechtfertigt. Auf die Ursa-
chen des Kakerlakenbefalls kommt es
nicht an. Durch den erheblichenUngezie-
ferbefall war die Tauglichkeit der Miet-
sache zum vertraglichen Zweck erheblich
herabgesetzt. Der Mieter musste jederzeit
damit rechnen, dass Kundinnen im
Geschäft Kakerlaken sehen, außerdem

musste er mit Fraßschäden an der Klei-
dung rechnen. Gründe, die eine Mietmin-
derung ausschließen, erkannten die Rich-
ter nicht. In der Beweisaufnahme konnte
nicht endgültig geklärt werden, ob der
Vermieter neben einem Schaben-Gel
auch die Beauftragung eines Kammerjä-
gers angeboten hatte und ob der Mieter
dies abgelehnt hatte. Fest stand aber, dass
der Mieter den Vermieter frühzeitig auf
den Schädlingsbefall aufmerksam
gemacht und dieMängelrügen später wie-
derholt hatte – auch nach der erfolglosen
Anwendung des Schaben-Gels.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil zeigt zwei wichtige Dinge:
Zum einen sollten Vermieter bei ange-
zeigten Mängeln an der Mietsache aktiv
werden. Ist der Mangel gerechtfertigt,
müssen sie ihn schnellstmöglich beseiti-
gen. Bei einem offensichtlichen Mangel
wie Ungezieferbefall gilt dies allemal.
Zweitens sollte der Austausch wichtiger
Informationen zwischen Vermieter und

Mieter im Rahmen der Mangelanzeige
und -behebung schriftlich erfolgen.
Kommt es danach zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung, können dadurch
wichtige Fakten, wie Absprachen, Ter-
mine und Art der Mangelbehebung belegt
werden. (redigiert von Anja Hall)

Schätze der Architektur
in deutschen Städten

Bei den Berliner Dom Publishers sind
zuletzt wieder eine ganze Reihe von Archi-
tekturstadtführern erschienen, u.a. über
Dresden, Düsseldorf, Halle (Saale) und
Hannover. Alle Bände der Reihe folgen
mehr oder weniger demselben Aufbau, sie
beginnen mit einer stadtgeschichtlichen
Einführung und behandeln dann die vor-
gestellten Bauten nach Stadtvierteln. Den
Kapiteln sind in der Regel Luftaufnahmen
vorangestellt, in denen die Gebäude als
Nummern eingetragen sind, was es dem
Leser erheblich erleichtert, die Städte für
sich zu erschließen. Zusätzlich verfügen
die Bände jeweils über einen sehr über-
sichtlichen Kartenteil, in dem die vorge-
stellten Gebäude ebenfalls verortet sind.
Außerdem ist jeder Beschreibung ein QR
Code vorangestellt, der zu seiner Position
auf Google Maps führt. Die Bände sind
durch mehrere Register erschlossen, auch
ist weiterführende Literatur aufgeführt.

Inhaltlich lassen alle Bände keine
Wünsche übrig, außer vielleicht dass viele
einzelne Bauten es verdient hätten, aus-
führlicher dargestellt zu werden, was in
der gebotenen Kürze natürlich nicht hier
möglich war. Gegenüber üblichen Kunst-
und Kulturführern zeichnet es sie aus,
dass nicht nur Baudenkmale, sondern
auch etliche Gebäude auch neueren und
neuesten Datums vorgestellt werden,
wenn die architektonische Qualität dies
rechtfertigte. Thomas Hilsheimer

Literaturhinweise

Oliver G. Hamm:
Architekturführer
Dresden. Berlin: DOM
Publishers 2022, 320
Seiten, kartoniert, ISBN
978-3-86922-524-1,
38 Euro.

Auf der Transformationswelle
surfen

Momentan vollzieht sich die Transforma-
tion der Immobilienwirtschaft nur inner-
halb einiger thematischer „Inseln“, doch
die große Welle ist schon im Aufbau
begriffen. Werden Sie darauf mitsurfen
oder von ihr unter Wasser gedrückt? Das
Bild des Surfens kommt einem jedenfalls
in den Sinn, wenn man die einleitenden
Worte der Herausgeber zu ihrem Buch
liest.

Unter dem Begriff der Transformation
wollen die Autoren „die Summe an Maß-
nahmen der Akteure sich dem Wandel
anzupassen“ verstanden wissen. Wobei
der Wandel sowohl in Gestalt von Envi-
ronmental Social Governance (ESG) als
auch Digitalisierung und anderen Fakto-
ren besteht, die auf die Immobilienwirt-
schaft einwirken. Das von Wissenschaft-
lern und Akteuren geschriebene Buch soll
dabei allen Akteuren der Immobilien-
wirtschaft als Kompendium dienen. Die
38 Beiträge, die in fünf Teile von A bis E
gegliedert sind, liefern einen Überblick
über „die Betroffenheitssituation, Lö-
sungsansätze und Best Practices“ aus ver-
schiedenen Perspektiven.

Nach einer allgemeinen Einführung in
Teil A thematisiert Teil B in acht Beiträgen
die immobilienwirtschaftliche Transfor-
mation in der Flächennutzung. Dabei
werden die wichtigsten Assetklassen aus
Sicht der Immobiliennutzer berücksich-
tigt. Teil C befasst sich in fünf Kapitelnmit
Investoren und dem Kapitalmarkt, wäh-
rend sich Teil D der Dienstleister
annimmt. Zum Abschluss folgt in Teil E
mit elf Kapiteln das „Best Practice in der
Umsetzung der immobilienwirtschaftli-
chen Transformation“.

Als Nachschlagewerk ist das Buch
ohne Glossar oder Stichwortverzeichnis
nicht so gut geeignet. In ihrer Einleitung
stellen die Herausgeber jedoch die wich-
tigsten Aussagen, die sich aus dem Stu-
dium der Beiträge ergeben, übersichtlich
dar. Zudem ist jedem Beitrag eine kurze
Zusammenfassung vorangestellt. Ob sich
es auf bzw. mit dem Buch gut auf der
Transformationswelle surfen lässt, muss
jeder Leser für sich herausfinden. Es ver-
spricht aber eine hilfreiche Anleitung
dafür zu sein. Alexandra Stiehl

Andreas Pfnür, Martin
Eberhardt, Thomas Herr
(Hrsg.): Transformation
der Immobilienwirt-
schaft. Geschäftsmodelle,
Strukturen, Prozesse und
Produkte im Wandel.
Verlag: Springer Gabler,
Wiesbaden 2022,
660 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-658-35362-9
59,99 Euro.


